Was  haben wir gegen die geplante Schulgesetznovelle

Bruch des  Koalitionsvertrages: Kein Recht auf Schulwechsel nach Klasse 3

Das im Koalitionsvertrag festgeschriebene Recht der Eltern, nach der 3.Klasse die Primarschule wechseln zu können, wenn da gewünschte <profil dort nicht angeboten wird ist in der Schulgesetznovelle nicht vorgesehen. Und das, obwohl  auf den RSk s auf entsprechende Nachfragen dieser Rechtsanspruch immer wider bestätigt wurde. Das heißt, dass Eltern schon im Vorschulalter die  Begabungen und Neigungen  ihrer Kinder richtig  erkennen müssen, um die passende Schule zu wählen.
Entzug des Elternwahlrechts verletzt die Grundrechte
Artikel 6 des GG garantiert, dass „Pflege und Erziehung der Kinder… das natürliche Recht der Eltern…“ sind.

Auch die Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen (Artikel 26 Abs. 3 )  gibt den Eltern das vorrangige Recht, „die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zu Teil werden soll“.

Das Oberverwaltungsgericht Hamburg entschied mit Urteil vom 16.04.53, dass es ein nach dem Grundgesetz garantiertes Recht der Eltern ist, die Schulform im Anschluss an die Grundschule zu wählen.

Anstelle dieses Rechtes soll ein so genanntes (noch nicht entwickeltes) diagnosegestütztes Verfahren als Grundlage für die Entscheidung der Zeugniskonferenz treten.
Keine wissenschaftlichen Beweise für Vorteile des längeren gemeinsamen Lernens 

Es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, dass Kinder in einem 6jährigen Primarschulmodell besser gefördert würden, als in einer 4jährigen Grundschule.
Aus dem Hamburger Primarschulversuch (Bei der Katharinenkirche und beim Pachthof) lassen sich aus dem Zwischengutachten auch keine anderen Ergebnisse ableiten. Im Gegenteil: Die Leistungszuwächse im  Fach Mathematik blieben in den Jahrgangsstufen 5 und 6 sogar hinter den anderen Hamburger Schulen zurück. Dies ist (Zitat) „auf die nicht ausreichende Förderung der obern Leistungshälfte zurückzuführen“.

Fazit: Vor diesem Hintergrund ist es unverantwortlich die Primarschulpläne in Hamburg flächendeckend umsetzten zu wollen.

CDU  verzichtet auf Finanzierungsvorbehalt bezüglich der Schulreform

Die gesamten Kosten einer Umsetzung der Primarschulpläne sind weder hinsichtlich der baulichen noch der personellen und sonstigen damit verbundenen Kosten kalkuliert. Die bisher genannten Zahlen sind mit Sicherheit viel zu niedrig gegriffen und der vorhandene Sanierungsstau an den Schulen findet gar keine Berücksichtigung. Obwohl die immense Belastung für die Hamburger Steuerzahler  noch völlig unklar ist, soll das neue Schulgesetz in der Bürgerschaft verabschiedet werden.
Auch hier wird von den Koalitionsvereinbarungen, die einen Finanzierungsvorbehalt vorsahen, abgewichen.

Diese Reform ist unsozial
1. Vor allem die Kinder aus den sozial benachteiligten Stadtgebieten werden benachteiligt. Denn schon jetzt steht fest, dass nicht alle Profile der bisherigen weiterführenden Schulen künftig in allen Anmeldeverbünden angeboten werden. Dies führt zu sozialer Spaltung, da der Wohnort der Eltern zukünftig  über den Weg zur Bildungsvielfalt entscheidet.
2. Das Halbjahrszeugnis der Jahrgangsstufe 6 und das Endzeugnis der Klasse 9 muss zu künftig ein Notenzeugnis sein. Alle übrigen Zeugnisse können als Lernentwicklungsberichte, als Punktebewertung oder als Notenzeugnis  erteilt werden.   Dies führt zu einer zusätzlichen Benachteiligung der Familien, die solche Berichte nicht lesen oder nicht  verstehen können.
Fortbildungsoffensive ist eine Worthülse

Die von der Senatorin angekündigte Fortbildungsoffensive für die Hamburger Lehrer hat noch nicht begonnen. Fortbildungen sind für die Lehrer nicht verpflichtend sondern rein freiwillig. Es ist daher fraglich, wie die Lehrer auf die neuen Schulformen und Unterrichtsbedingungen insbesondere in den so genannten Primarschulen vorbereitet werden sollen.

Einige Angebote am Lehrerfortbildungsinstitut sind alles andere als fundiert. So können Grundschullehrer  z.B. bereits nach einem Wochenendseminar die Befähigung erhalten, Englisch zu unterrichten und werden auch von den Schulleitungen – auf ausdrücklichen Wunsch der Behörde – für diesen Zweck eingesetzt. ..
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